
Satzung  
des Fachbereichs  

Maschinenbau und Wirtschaft der 
Fachhochschule Lübeck zur  

Änderung der Prüfungsordnung und 
der Studienordnung für den  

Bachelor-Studiengang  
Wirtschaftsingenieurwesen 

Vom 11. Oktober 2012 
 
Aufgrund des § 52 Abs. 1 und Abs. 10 des 
Hochschulgesetzes (HSG) vom 28. Februar 
2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 184), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Feb-
ruar 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 34, ber. GVOBl. 
Schl.-H. S. 67), hat der Konvent des Fachbe-
reichs Maschinenbau und Wirtschaft der Fach-
hochschule Lübeck am 27. Juni 2012 und am 
16. Juli 2012 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
5. Änderung der Prüfungsordnung 

 
Die Satzung des Fachbereichs Maschinenbau 
und Wirtschaft der Fachhochschule Lübeck 
über die Prüfungen im Bachelor-Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen vom 13. November 
2008 (NBl. MWV. Schl.-H. S. 191), zuletzt ge-
ändert durch Satzung vom 15. Juli 2011 (NBl. 
MWV. Schl.-H. S. 75), wird in der Anlage 1 zu 
§ 6 der Prüfungsordnung wie folgt geändert:  
 

1. Beim Fach „Produkt- und Prozessent-
wicklung“ wird in der Spalte „Art der 
Prüfung“ das Wort „Klausurarbeit“ 
durch „Portfolioprüfung“ ersetzt und in 
der Spalte „Dauer / Minuten“ die Zahl 
„120“ gestrichen.  
 

2. Beim Fach „Personalmanagement“ 
wird in der Spalte „Art der Prüfung“ 
das Wort „Klausurarbeit“ durch „Portfo-
lioprüfung“ ersetzt und in der Spalte 
„Dauer / Minuten“ die Zahl „120“ ge-
strichen. 

 
3. Beim Fach „Informationssysteme I“ 

wird in der Spalte „Art der Prüfung“ 
das Wort „Klausurarbeit“ durch „Portfo-
lioprüfung“ ersetzt und in der Spalte 
„Dauer / Minuten“ die Zahl „120“ ge-
strichen. 

 
4. Beim Fach „Verkehrswirtschaftslehre“ 

wird in der Spalte „Art der Prüfung“ 
das Wort „Klausurarbeit“ durch „Portfo-
lioprüfung“ ersetzt und in der Spalte 
„Dauer / Minuten“ die Zahl „120“ ge-
strichen. 

5. Beim Fach „Distributionslogistik“ wird 
in der Spalte „Art der Prüfung“ das 
Wort „Klausurarbeit“ durch „Portfoliop-
rüfung“ ersetzt und in der Spalte „Dau-
er / Minuten“ die Zahl „120“ gestrichen. 
 

6. Beim Fach „Projektstudium“ wird in der 
Spalte „Art der Prüfung“ das Wort 
„Projektarbeit“ gestrichen  und in der 
Spalte „Dauer / Minuten“ die Angabe 
„X“ durch „12 Wochen“ ersetzt.  
 

7. Beim Fach „Abschlussarbeit“ wird in 
der Spalte „Art der Prüfung“ das Wort 
„Projektarbeit“ gestrichen  und in der 
Spalte „Dauer / Minuten“ die Angabe 
„X“ durch „3 Monate“ ersetzt. 
 

8. Beim Fach „Abschlusskolloquium“ 
werden in der Spalte „Art der Prüfung“ 
die Worte „mündliche Fachprüfung“ 
gestrichen. 

 
 

Artikel 2 
4. Änderung der Studienordnung 

 
Die Satzung des Fachbereichs Maschinenbau 
und Wirtschaft der Fachhochschule Lübeck 
über das Studium im Bachelor-Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen vom 13. November 
2008 (NBl. MWV. Schl.-H. S. 191), zuletzt ge-
ändert durch Satzung vom 15. Juli 2011 (NBl. 
MWV. Schl.-H. S. 76), wird wie folgt geändert: 
 

1. Die Anlage 1 zu §§ 4, 5 und 9 der 
Studienordnung, Teil A wird wie folgt 
geändert:  

 
a) Vor dem Abschnitt „Ingenieurwissen-

schaften“ wird folgende neue Zeile ein-
gefügt: „Vorkurs Mathematik (optional; 
Umfang: 2 SWS)“.  
 

b) Beim Fach „Produkt- und Prozessent-
wicklung“ wird die Zahl „5“ von der 
Spalte des 6. Semesters in das 5. Se-
mester verschoben.  

 
c) Beim Fach „Gründungs- und Innovati-

onsmanagement“ wird die Zahl „5“ von 
der Spalte des 4. Semesters in das 6. 
Semester verschoben. 

 
d) Beim Fach „Grundlagen der Logistik“ 

wird die Zahl „5“ von der Spalte des 5. 
Semesters in das 4. Semester ver-
schoben. 

 
 
 
 



e) Bei den Wahlmodulen wird beim Fach 
„Produktionscontrolling“ die Zahl „5“ 
von der Spalte des 6. Semesters in das 
5. Semester verschoben. 

 
f) Bei den Wahlmodulen wird beim Fach 

„Produktionsorganisation“ die Zahl „5“ 
von der Spalte des 5. Semesters in das 
6. Semester verschoben. 

 
2. Die Anlage 1 zu § 5 der Studienord-

nung, Teil B wird wie folgt geändert:  
 
Beim Fach „Unternehmensplanspiel“   
wird in der Spalte „Art der Prüfung“  die 
Angabe „Schriftlicher Test“ durch 
„Übungsleistung“ ersetzt und in der 
Spalte „Dauer / Minuten“ die Zahl „90“ 
gestrichen.  

 
 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt mit dem 1. September 2012 
in Kraft.  
 
 
Die Genehmigung des Präsidiums der Fach-
hochschule Lübeck wurde mit Schreiben vom 
11. Oktober 2012 erteilt.  
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausge-
fertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Lübeck, 11. Oktober 2012 
 
Fachhochschule Lübeck 
 
Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft 
Dekanat 
 
Prof. Dr. Ulf J. Timm 
Dekan 


